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Sportverein SpVg Wahn-Grengel e.V. 

Beitragsordnung 
 

 

1. Diese Beitragsordnung wird aufgrund der Regelungen in § 7 Ziffer 2 der Satzung des Sport-

vereins Spielvereinigung Wahn-Grengel e.V. erstellt. 

2. Zur Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben ist der Verein darauf angewiesen, dass 

seine Mitglieder ihre Beiträge vollständig und pünktlich entrichten. Vor diesem Hinter-

grund hat die Mitgliederversammlung am 17.04.2026 diese Beitragsordnung beschlossen.  

3. Diese Beitragsordnung tritt am 01.07.2026 in Kraft und ist für alle Mitglieder verbindlich. 

4. Die Beitragszahlungen/-abbuchungen erfolgen gemäß §7 Ziffer 4 der Satzung vierteljähr-

lich und sind im Voraus zu entrichten. Eine Überweisung oder Bargeldzahlung ist nicht vor-

gesehen. 

Hieraus ergeben sich folgende Fälligkeiten: 

a. zum 01.01., 01.04., 01.07. und 01.10. eines jeden Jahres. 
 
5. Bei Vereinsbeitritten ungleich der vorgenannten Zeitpunkte wird der Beitrag gemäß §7 

Ziffer 5 der Satzung anteilig entsprechend der gewählten Zahlungsweise bis zum nächsten 

Fälligkeitstermin berechnet und ist sofort fällig. 

6. Die Höhe der Beiträge und Aufnahmegebühren wird wie folgt festgelegt: 

a. Für die Abteilung Seniorenfussball (im Spielbetrieb): 

Die Aufnahmegebühr beträgt: 45€ 

Der monatliche Mitgliedsbeitrag beträgt: 15€ 

 

b. Für die Abteilung Freizeitfussball: 

Die Aufnahmegebühr beträgt: 10€ 

Der monatliche Mitgliedsbeitrag beträgt: 10€ 
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c. Für die Abteilung Jugendfussball: 

Die Aufnahmegebühr beträgt: 25€ 

Der monatliche Mitgliedsbeitrag für Mitglieder der Vereinsju-

gend beträgt: 

12€ 

  

d. Für die Abteilung Gymnastik: 

Die Aufnahmegebühr beträgt: 10€ 

Der monatliche Mitgliedsbeitrag beträgt: 12€ 

 

e. Für die Abteilung Turnen: 

Die Aufnahmegebühr beträgt: 10€ 

Der monatliche Mitgliedsbeitrag für Erwachsene beträgt: 12€ 

Der monatliche Mitgliedsbeitrag für Mitglieder der Vereinsju-

gend beträgt: 

10€ 

Der monatliche Mitgliedsbeitrag Begleitpersonen beim El-

tern-Kind-Turnen beträgt: 

3€ 

f. Für die Abteilung Tanzen: 

Die Aufnahmegebühr beträgt: 10€ 

Der monatliche Mitgliedsbeitrag beträgt: 12€ 

Die Kaution (optional zahlbar in bis zu drei monatlichen Ra-

ten) beträgt: 

150€ 

g. Sonstiges: 

Erhöhung des Mitgliedsbeitrags bei Mitgliedschaft in mehr als 

einer Abteilung: 

6€ 

Abteilungsunabhängiger Mitgliedsbeitrag für das Zweite und 

jedes weitere Kind einer Familie: 

6€ 

7. Aufnahmegebühren sind gemäß §7 Ziffer 3 der Satzung sofort fällig. 
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8. Kann der Bankeinzug aus Gründen die das Mitglied zu vertreten hat, nicht erfolgen und 

der Verein wird dadurch mit Bankgebühren (Rücklastschriften) belastet, sind diese Gebüh-

ren gemäß §7 Ziffer 8 der Satzung vom Mitglied zu tragen. 

Die Kosten für Abbuchungen, die zum Rücklauf kommen be-

tragen: 

7€ 

9. Der Mitgliedsbeitrag deckt keine Kosten (z. B. Kursgebühren, Eintrittsgelder usw.) für Son-

derveranstaltungen des Vereins ab. 

10. Abweichend der in Absatz 6 genannten Beiträge gelten folgende Sonderrechte für Mitglie-

der der folgenden Gruppen: 

a. Mitglieder, die eine der in §11 Ziffer 2, §11 Ziffer 3, §13 Ziffer 1 in der Satzung 

genannten Positionen ausüben, sind von Beitragszahlungen befreit. 

b. Mitglieder, die eine ehrenamtlicher Tätigkeit im Verein ausüben (z.B. Übungslei-

ter*innen, Betreuer*innen, Kassenprüfer*innen) können durch Vorstandsbe-

schluss von Beitragszahlungen befreit werden. Die Beitragsfreiheit erlischt mit Be-

endigung der ehrenamtlichen Tätigkeit. 

c. Mitglieder, die ausschließlich als Schiedsrichter im Verein aktiv sind, sind von Bei-

tragszahlungen befreit. 

d. Mitglieder der Abteilung Freizeitfussball zahlen die monatlichen Beiträge nur für 

den Zeitraum 01. April bis 31. Oktober (6 Monate) eines jeden Jahres, sofern die 

Mannschaft im Zeitraum 01. November bis 31. März nicht aktiv ist. 


